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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Reinhold Strobl SPD
vom 26.06.2013

Gleisanschlussförderung des Bundes in Bayern

Das Bundesverkehrsministerium finanziert auch in den kom-
menden vier Jahren mit jährlich 14 Millionen Euro die För-
derung von Gleisanschlüssen im deutschen Schienennetz. 
Nachdem jetzt die EU-Kommission grünes Licht gegeben 
hat, steht einer Neuauflage nichts im Wege. Die Gleisan-
schlussförderung hatte der Bund im Jahr 2004 auf Initiati-
ve des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
geschaffen. Seitdem sind 119 Gleisanschlussvorhaben mit 
der Förderung realisiert worden. Ziel der Gleisanschluss-
förderung ist es, der verladenden Wirtschaft den Anschluss 
ans Schienennetz zu ermöglichen, um so mehr Güter auf der 
umweltfreundlichen Schiene statt auf der Straße zu transpor-
tieren. Nach Angaben des VDV konnten seit 2004 durch die 
Schaffung von Gleisanschlüssen bundesweit über 13 Milli-
onen Tonnen Güter von der Straße auf die Schiene verlagert 
werden. Rund 455.000 Lkw-Fahrten konnten auf diese Wei-
se ersetzt, und die Umwelt um 200.000 Tonnen CO2/Jahr 
entlastet werden.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie viele Anträge auf Gleisanschlussförderung wurden 
seit Einführung der Förderung durch den Bund in Bay-
ern gestellt?

1.1  Wurden dabei auch zusätzliche Mittel des Freistaats aus 
anderen Programmen gewährt? 

1.2 Wie viele Anträge wurden abgelehnt?
1.3  Aus welchen Gründen wurden die Anträge abgelehnt?

2. Durch welche Maßnahmen unterstützt der Freistaat die 
Initiative des Bundes?

2.1 Welche Maßnahmen wurden speziell zur Bekanntma-
chung dieser Fördermöglichkeit bei den potentiellen 
Interessenten unternommen?

3. Ist die Fördersumme der Gleisanschlussförderung des 
Bundes für den Freistaat Bayern kontingentiert?

3.1 Wenn ja, in welcher Höhe wurde das Kontingent über 
die Jahre ausgeschöpft?

3.2 Wenn nein, welcher prozentuale Anteil der Förder-
gelder des Bundes für Gleisanschlussförderung entfie-
len nach Jahren auf Bayern?

 
 

13.09.2013

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie
vom 21.08.2013

Zu 1.:
Im Bereich des Freistaats Bayern wurden 24 Maßnahmen im 
Sinne der Gleisanschlussförderrichtlinie beantragt.

Zu 1.1:
Aus haushaltsrechtlichen Gründen scheidet eine Doppel-
förderung aus Landesmitteln aus. Der Freistaat gewährt aus 
dem Haushaltstitel 0705 Titelgruppe 57 unter anderem auch 
Untersuchungen im Vorfeld der Antragstellung beim Eisen-
bahn-Bundesamt.

Zu 1.2: 
Es wurden 3 Anträge abgelehnt, die übrigen wurden positiv 
beschieden.

Zu 1.3:
Ablehnungsgründe waren vorzeitiger Maßnahmenbeginn, 
unzureichende Antragsunterlagen sowie nicht gegebene Zu-
wendungsfähigkeit i. S. der Richtlinie.

Zu 2.:
Der Freistaat gewährt aus dem Haushaltstitel 0705 Titel-
gruppe 57 Förderungen zur Stärkung des Schienengüterver-
kehrs. Zudem wird bei Veranstaltungen sowie Beratungen 
auf Anfragen hin auf die Förderung des Bundes und das not-
wendige Verfahren hingewiesen.

Zu 2.1:
Seitens des Eisenbahn-Bundesamtes werden regelmäßig im 
Rahmen von einschlägigen Veranstaltungen bzw. Sympo-
sien die Förderrichtlinie und die Randbedingungen der För-
derung vorgestellt. Das Eisenbahn-Bundesamt unterstützt in 
dem Sinne maßgeblich die IHK München, die aktiv “Wer-
bung“ für die Gleisanschlussförderung des Bundes macht. 
Die Bayerische Staatsregierung weist ebenso regelmäßig bei 
Veranstaltungen sowie Beratungen auf die bestehenden För-
dermöglichkeiten hin. 

Zu 3.:
Die Förderrichtlinie kennt keine Kontingentierung.

Zu 3.1:
Entfällt.
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Zu 3.2:
Der Bayerischen Staatsregierung ist die auf Bayern entfal-
lende Förderquote nicht bekannt. Das Eisenbahnbundesamt 
hat auf den entsprechenden Informationsveranstaltungen 

wiederholt darauf hingewiesen, dass eine überdurchschnitt-
lich hohe Quote der Förderanfragen aus Bayern stammt.
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